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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Im Ständerat, welcher sich in der Sommersession 2015 als Zweitrat mit dem
Nachrichtendienstgesetz auseinanderzusetzen hatte, zeigten sich bereits in der
Eintretensdebatte die gleichen Konflikt- und Argumentationslinien, welche schon die
Debatte im Nationalrat geprägt hatten. Mit 37 gegen 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen
sprach sich die kleine Kammer klar für Eintreten aus. Inhaltlich war analog zum
Nationalrat auch im Ständerat die Kabelaufklärung besonders umstritten. Paul
Rechsteiner (sp, SG) beantragte, «diese überschiessenden neuen Kompetenzen» des
NDB aus dem Gesetz zu streichen. Mit 29 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen schloss sich
der Ständerat jedoch seiner vorberatenden Kommission und dem Bundesrat an und
unterstützte das Argument, dass die Massnahmen der Kabelaufklärung entscheidend
zur Erhöhung der Sicherheit in der Schweiz beitragen würden. Eine weitere Debatte
entzündete sich an Art. 66 NDG und damit an der Frage, ob der NDB grundsätzlich dem
Öffentlichkeitsprinzip unterstellt sein soll oder nicht. Während die
Kommissionsmehrheit dem Nationalrat und dem Bundesrat folgen und nur die
Informationsbeschaffung durch den NDB vom Öffentlichkeitsprinzip ausnehmen wollte,
forderte eine Kommissionsminderheit, die Unterstellung des NDB unter das
Öffentlichkeitsgesetz vollumfänglich aufzuheben. Dazu soll im Bundesgesetz über das
Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung ausdrücklich verankert werden, dass der NDB –
wie bisher schon die Nationalbank und die Finma – von dessen Geltungsbereich
ausgenommen ist. Bundesrat Maurer pries den Bundesratsvorschlag als Kompromiss
zwischen Information und damit Vertrauen von der Bevölkerung einerseits und
Vertraulichkeit und dadurch besserer Zusammenarbeit mit ausländischen
Partnerdiensten andererseits an. Die Kantonskammer liess sich davon jedoch nicht
überzeugen und entschied mit 22 zu 19 Stimmen ohne Enthaltungen zugunsten der
Kommissionsminderheit.

Als verbleibende grosse Baustelle im neuen Gesetz hatte die vorberatende SiK-SR die
Aufsicht und Kontrolle über den NDB identifiziert. Von keinem der vorhandenen
Lösungsvorschläge überzeugt, hatte sie zu diesem Thema eine Kommissionsmotion
eingereicht, damit der Bundesrat hierzu ein neues, ganzheitliches, ausgereiftes Konzept
erarbeite. Der Ständerat schuf hier folglich eine Differenz zum Nationalrat, welche in
erster Linie bewirken soll, dass dieser Abschnitt der Gesetzesvorlage in der
Differenzbereinigung im Nationalrat mit einigen neuen Inputs erneut beraten wird. Das
zentrale Anliegen des Ständerates war hier die Schaffung eines unabhängigen,
ausserdepartementalen Kontrollorgans.

Die restlichen Bestimmungen der Vorlage waren in der kleinen Kammer kaum
umstritten und wurden grösstenteils stillschweigend angenommen, auch wenn der
Ständerat damit seiner Kommission folgend einige weitere Differenzen schuf. So darf
der NDB selbst keine Personen anhalten und Streitigkeiten betreffend den
Quellenschutz sollen vom Bundesstrafgericht und nicht vom Bundesverwaltungsgericht
entschieden werden. Darüber hinaus darf der Bundesrat Entscheide über das
Eindringen in Computernetzwerke nicht delegieren und muss das
Bundesverwaltungsgericht auch das Eindringen in Computer, welche sich im Ausland
befinden, genehmigen. Die maximale Aufbewahrungsdauer für Restdaten wurde auf 10
Jahre verkürzt und Beschwerden gegen das Organisationsverbot sollen entgegen der
Absicht des Nationalrates vor dem Bundesverwaltungsgericht angefochten werden
können. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Entwurf mit grosser
Mehrheit (32 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen) an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2015
KARIN FRICK

Nach der Beratung durch den Zweitrat im Sommer 2015 verblieben fünf grundsätzliche
Differenzen in der Beratung zum Nachrichtendienstgesetz. Als erstes stellte sich bei
Art. 23 NDG die Frage, ob der NDB Personen anhalten darf oder ob diese Kompetenz
ausschliesslich den Polizeibehörden vorbehalten bleiben soll. Die Mehrheit der SiK-NR
beantragte, dem Ständerat zu folgen und diese Kompetenz bei den Polizeibehörden zu
belassen. Demgegenüber wollte eine von der SVP und der CVP unterstützte Minderheit
in Ausnahmefällen auch dem NDB diese polizeilichen Befugnisse einräumen. Mit 107 zu

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2015
KARIN FRICK
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77 Stimmen bei einer Enthaltung wurde der Antrag der Kommissionsmehrheit gegen den
Widerstand der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion und der Mehrheit der CVP-
Fraktion angenommen.

In Art. 28 Abs. 6 NDG wird das Bundesverwaltungsgericht verpflichtet, einen
Tätigkeitsbericht über die Ausübung seiner Funktion als Bewilligungsinstanz für
genehmigungspflichtige Beschaffungsmassnahmen zuhanden der GPDel zu verfassen.
Strittig war hier, ob dieser Bericht mindestens in seinem allgemeinen Teil öffentlich
zugänglich sein muss oder ob der Entscheid über eine allfällige Veröffentlichung der
GPDel als Adressatin des Berichtes überlassen werden soll. Während eine links-grüne
Minderheit für mehr Transparenz plädierte, sah die Kommissionsmehrheit in der
Veröffentlichungspflicht eine Beschneidung der Kompetenzen der GPDel. Die
bürgerliche Mehrheit konnte sich in diesem Punkt klar mit 117 zu 69 Stimmen bei 3
Enthaltungen durchsetzen.

Derselbe ideologische Graben zeigte sich in der Diskussion um Art. 36 NDG, dem
eigentlichen Kernstück der Vorlage. Der erste Streitpunkt war hier, ob der Bundesrat
Entscheide über das Eindringen in Computernetzwerke im Ausland, von welchen
Angriffe auf kritische Infrastrukturen in der Schweiz ausgehen, an den Chef oder die
Chefin des VBS bzw. an den Direktor oder die Direktorin des NDB delegieren kann oder
nicht. Entgegen einem Minderheitsantrag aus dem linken Lager und der Empfehlung des
Bundesrates hielt die grosse Kammer mit 107 zu 80 Stimmen an dieser
Delegationsmöglichkeit fest. Nicht weniger umstritten war das Eindringen in
Computernetzwerke im Ausland zwecks Informationsbeschaffung. Während der
Ständerat hier das gleiche Bewilligungsverfahren wie für die genehmigungspflichtigen
Beschaffungsmassnahmen vorgesehen hatte, war inzwischen klar, dass das
Bundesverwaltungsgericht nicht bereit ist, solche Aktionen auf ausländischem
Territorium zu bewilligen. Diese Kontrollmöglichkeit fiel somit aus. Infolgedessen
beantragte eine linke Kommissionsminderheit, die betreffenden Befugnisse des NDB
vollständig zu streichen. Mit 128 zu 59 Stimmen folgte der Nationalrat jedoch seiner
Kommissionmehrheit und hielt an seinem letzten Beschluss, welcher auch der Fassung
des Bundesrates entsprach, fest. Diese Regelung sieht vor, dass „in politisch heiklen
Fällen“ der Chef oder die Chefin des VBS einer solchen Massnahme zustimmen muss.

Die vierte Kontroverse drehte sich um Art. 66 NDG und damit um die Ausnahme des
NDB vom Öffentlichkeitsprinzip. Der Ständerat hatte in der Sommersession
beschlossen, das gesamte NDG vom Öffentlichkeitsprinzip auszuschliessen. Diese
Extremlösung stand im Nationalrat gar nicht mehr zur Debatte, dafür aber ihr
Gegenstück: Eine linke Minderheit wollte das gesamte Gesetz grundsätzlich dem
Öffentlichkeitsprinzip unterstellen, blieb damit aber chancenlos. Mit 132 zu 55 Stimmen
sprach sich die grosse Kammer für den Kompromissantrag der Kommissionsmehrheit
und des Bundesrates aus, nach welchem nur der Bereich der Informationsbeschaffung
vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen wird.

Als fünfte grosse Differenz bestand noch die Frage der Aufsicht über den NDB. Die SiK-
NR arbeitete hier detailliertere Regelungen aus als jene, welche der Ständerat im
Sommer mehr oder weniger „provisorisch“ eingefügt hatte, um die Diskussion am
laufen zu halten. Diese neuen Bestimmungen stiessen im Nationalrat auf überwiegend
positive Resonanz und wurden ohne nennenswerten Schlagabtausch angenommen. Ein
Minderheitsantrag von linker Seite, welcher noch eine Ergänzung anbringen wollte, blieb
erfolglos. Somit übergab die grosse Kammer die Vorlage mit verbleibenden drei grossen
Differenzen an den Ständerat.

Ausser beim umstrittenen Art. 36 NDG stimmte die kleine Kammer überall dem Entwurf
des Nationalrates zu und räumte die Differenzen aus. Mit der vom Nationalrat erneut
beschlossenen Delegationsmöglichkeit bei Entscheiden über das Eindringen in
Computersysteme, welche sich im Ausland befinden, wollte sich der Ständerat nicht
abfinden und hielt im Gegenzug ebenfalls an seiner Version ohne
Delegationsmöglichkeit fest. Bundesrat Maurer unterstrich noch einmal ausdrücklich,
dass dies auch der Haltung des Bundesrates entspreche. In Bezug auf das Eindringen in
Computernetzwerke im Ausland zur Informationsbeschaffung genügte dem Ständerat
die vom Nationalrat beschlossene Regelung nicht. Anstatt nur in politisch heiklen Fällen
seine Zustimmung zu geben, soll der Vorsteher oder die Vorsteherin des VBS die
Departementsvorstehungen des EDA und des EJPD konsultieren und anschliessend den
NDB zu einer solchen Massnahme ermächtigen. Diese beiden Regelungen fanden auch
im Nationalrat stillschweigende Zustimmung, womit die letzten Differenzen beseitigt
waren. In der Schlussabstimmung wurde das NDG schliesslich im Nationalrat mit 145 zu

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



58 Stimmen bei 8 Enthaltungen und im Ständerat mit 35 zu 5 Stimmen bei 3
Enthaltungen angenommen. Die ablehnenden Stimmen kamen wenig überraschend
mehrheitlich aus dem links-grünen Lager, welches auch schon das Referendum
angekündigt hatte. 2

Innere Sicherheit

Der Ständerat befasste sich als Zweitrat mit der Revision des Staatsschutzgesetzes
(Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit). Er beschloss, im
Gegensatz zur grossen Kammer auf die Vorlage einzutreten, sie aber an den Bundesrat
zur Überarbeitung zurückzuweisen. Dabei forderte er von der Regierung unter anderem
die Konkretisierung von Begriffen wie „innere“ und „äussere Sicherheit“, eine
Präzisierung der vorgesehenen Zusammenarbeit von eidgenössischen, kantonalen und
ausländischen Polizeistellen sowie einen Ausbau der parlamentarischen Aufsicht. Der
Nationalrat schloss sich diesem Entscheid gegen den Widerstand der SP und der GP,
welche die Revision weiterhin grundsätzlich ablehnten, an. Die SVP hingegen wechselte
ihre Position und wollte dem nun nicht mehr von Bundesrat Schmid (bdp), sondern von
ihrem eigenen Bundesrat Maurer vertretenen Geschäft in einer überarbeiteten Version
nochmals eine Chance geben. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.2009
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr standen nach wie vor die Bekämpfung bzw. Schaffung von Instrumenten
zur Ermittlung von Internetkriminalität im Vordergrund. Der Ständerat nahm den
Entwurf des Bundesrats zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die
Cyberkriminalität einstimmig an. Das internationale Übereinkommen richtet sich gegen
die Computer- und Netzwerkkriminalität. Damit erübrige sich aber laut der Kleinen
Kammer die Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 09.4307), die eine rasche Ratifizierung des
Übereinkommens verlangt hat und vom Nationalrat in der Frühjahrssession
angenommen wurde. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2009
MARC BÜHLMANN

Am 21. Juni legte die Geschäftsprüfungskommission der eidgenössischen Räte (GPDel)
einen Bericht über die Inspektion der Datenbank ISIS vor. In ISIS werden die Karteien
des Staatsschutzes elektronisch abgelegt. Die GPDel wies auf substanzielle Defizite in
der Qualitätskontrolle hin. Seit Anfang 2005 waren 16'000 Eingangskontrollen und
40'000 vorgeschriebene periodische Überprüfungen nicht vorgenommen worden. Die
GPDel wies zahlreiche Fehleinträge nach und zeigte auf, dass das gesetzlich
vorgeschriebene Löschen nicht relevanter Daten unterlassen wurde. Ende 2009 wurden
mehr als 200'000 Personennamen im Staatsschutz-Register geführt. Die GPDel
empfahl, einen externen Datenbeauftragten zuzuziehen, der die rechtlich verlangte
Kontrolle der Daten durchsetzen soll. Der Bericht verursachte einigen Wirbel in der
Presse, die einen Bezug zur Fichenaffäre in den 1990er-Jahren herstellte. Bundesrat
Maurer teilte die Kritik der GPDel, wies aber darauf hin, dass bereits Anfang 2009 mit
der internen Qualitätskontrolle begonnen worden sei und dass die Zahl der fichierten
Personennamen abgebaut werde. Im August passte der Bundesrat die Verordnung über
den Nachrichtendienst an, mit welcher auch die Staatsschutzaufsicht durch die
Kantone verbessert werden soll. Kantonsorgane nahmen nämlich bis anhin im Auftrag
des Bundes Staatsschutzaufgaben wahr, ohne dass eine Kontrolle durch kantonale
Instanzen selbst erfolgen konnte. Für Neueinträge sollen zudem strengere Richtlinien
gelten und Daten, die älter als fünf Jahre sind, müssen überprüft und allenfalls gelöscht
werden. Der Bundesrat machte aber auch deutlich, dass ein effizienter
Nachrichtendienst unabdingbar sei für den Schutz des Rechtsstaats und der
Demokratie vor Bedrohungen. Die Bewahrung staatstragender Grundsätze solle auch für
den auf Ende 2012 geplanten Entwurf eines neuen Nachrichtendienstgesetzes leitend
sein. 5

BERICHT
DATUM: 21.06.2010
MARC BÜHLMANN

Für die Eindämmung der Gefahren, die vom Internet ausgehen, sprach sich auch der
Nationalrat aus. So hiess er ein Postulat Darbellay (cvp, VS) gut, welches den Bundesrat
beauftragt, ein Konzept zum Schutz der digitalen Infrastruktur der Schweiz vorzulegen.
In seiner Stellungnahme erklärte der Bundesrat, dass er sich der Bedeutung von Cyber-
Bedrohungen bewusst sei und er deshalb beschlossen habe, die Federführung für das
Thema Cyber Defense auf Stufe Bund dem VBS zu übertragen. Am 10. Dezember 2010
war für eine befristete Zeit ein Projektleiter in der Person von Divisionär Kurt Nydegger
gewählt worden. Ein Strategiepapier zur Cyber Defense soll im Frühling 2012 vorliegen.

POSTULAT
DATUM: 18.03.2011
NADJA ACKERMANN
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Im Verlaufe des Jahres zeigte sich, dass Ueli Maurer und seine Spezialisten eine
Kooperation mit dem Nato Cooperative Cyber Defence Centre in der estnischen
Hauptstadt Tallinn anstreben. 6

Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz
jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),
welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange
vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2016
KARIN FRICK
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gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer
Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 7

Landesverteidigung

Militärorganisation

Im August verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Zuständigkeiten im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes
(ZNDG). Im Hinblick auf eine mögliche Lücke bezüglich des Zugriffs auf die Datenbank
ISAS, ortete der Bundesrat Handlungsbedarf. ISAS beinhaltet sicherheitspolitisch
bedeutsame Auslanddaten, war als Pilotprojekt angedacht und 2012 verlängert worden.
Die Änderung des ZNDG ist eine vorsorgliche gesetzliche Grundlage, damit das
Datenbearbeitungssystem ISAS lückenlos weiterbetrieben werden kann. Bis anhin
stützte sich die Datenbearbeitung durch ISAS auf Verordnungsrecht. Nach einer positiv
bewerteten Testphase sollten die entsprechenden Regelungen fortan auf Gesetzesstufe
verankert werden. Die Struktur des ZNDG musste dahingehend angepasst werden. Mit
der Schaffung der gesetzlichen Grundlage für ISAS sollen vor allem grundsätzliche
Aspekte um den Zweck, den Inhalt und die Struktur des Informationssystems,
Zugriffsrechte sowie Regelungen über die Weitergabe von sensiblen Personendaten an
in- und ausländische Behörden geregelt werden. Der Ständerat befasste sich Anfang
Dezember mit der Vorlage. Einziger Diskussionspunkt war eine Norm über die
Archivierungspflicht von Unterlagen. Diese im Archivierungsgesetz ausgeführte Maxime
wurde vom Bundesrat unterminiert, als er auf Verordnungsstufe beschlossen hatte,
Daten von ausländischen Diensten zu vernichten, statt zu archivieren. Die
Geschäftsprüfungsdelegation hatte dies moniert und zuhanden der SiK des Ständerates
interveniert. Auf Antrag der Kommission sollte der Ständerat eine diesbezügliche
Regelung erlassen. Der Vorschlag der GPDel wurde von der SiK mit einer
entscheidenden Änderung aufgenommen. Auf Antrag von Paul Niederberger (cvp, NW)
muss der Bundesrat über die Verlängerung der Schutzfrist für die Einsicht in
Geheimdienstdokumente befinden und nicht der zuständige Geheimdienst. Bundesrat
Maurer gab zu bedenken, es sei umständlich „jede Historikeranfrage“ der Regierung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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unterbreiten zu müssen, wehrte sich jedoch nicht gegen den Vorschlag. In der
Gesamtabstimmung wurde das Geschäft einstimmig dem Nationalrat überwiesen.
Dieser wird es 2014 behandeln. 8

Mitte März 2014 gelangte die Änderung des Bundesgesetzes über die Zuständigkeiten
im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes (ZNDG) in den Nationalrat, dessen
sicherheitspolitische Kommission (SiK) Eintreten einstimmig beschlossen hatte.
Grundsätzlich standen alle Fraktionen hinter der vom Ständerat verabschiedeten
Fassung. Einzig die SP-Fraktion zeigte sich engagiert und wollte, so Fraktionssprecherin
Graf-Litscher (sp, TG), die vorliegende Version noch optimieren. Zwei
Minderheitsanträge wurden vorgetragen. Neben der Überprüfung auf die Erheblichkeit
und Richtigkeit der zu erfassenden Personendaten sollten zusätzliche Einschätzungen
über die Berechtigung einer Fichierung vorgenommen werden müssen. Zweitens sollten
Erkenntnisse des Nachrichtendienstes den Strafverfolgungsbehörden nicht auf Anfrage
zur Verfügung gestellt, sondern auf Eigeninitiative des NDB unverzüglich gemeldet
werden. Beide Anträge fanden jedoch im Ratsplenum keine Mehrheit und wurden
jeweils deutlich abgelehnt. Bundesrat Maurer gab in seinem Votum zu bedenken, dass
es sich bei diesem Gesetz um eine Übergangsgesetzgebung handle und deswegen keine
Praxisänderungen angestrebt werden sollten. Mit der Ablehnung der
Minderheitsanträge stand nun noch die ständerätliche Fassung im Raum, welche in der
Gesamtabstimmung mit 167 zu 1 Stimme deutlich gutgeheissen wurde. Das deutliche
Votum aus dem Nationalrat setzte sich in den jeweiligen Schlussabstimmungen fort; die
kleine Kammer verabschiedete die Vorlage einstimmig mit 42 Stimmen, der Nationalrat
segnete sie mit 194 ebenfalls einstimmig ab. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Der Nationalrat lehnte eine Motion Freysinger (svp, VS) ab, welche die Abschaffung der
Visumspflicht für Taiwan-Chinesen verlangt hatte, überwies aber gegen den Willen des
Bundesrates eine Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 04.3047) zur erleichterten Einreise für
chinesische Touristen mit einem Schengen-Visum. Im Ständerat obsiegten
Sicherheitsüberlegungen gegenüber den Interessen des Tourismusgewerbes:
Schengen-Visa würden oft gefälscht, ganze Reisegruppen tauchten in der EU unter, die
Schweiz habe mit China keine Rückübernahmeabkommen geschlossen und solange sie
dem Schengen-Raum nicht angehöre, seien EU-Einreisesperren für die Schweizer
Behörden gar nicht erkennbar. 10

MOTION
DATUM: 13.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Ende November 2015 versammelten sich die Delegierten der CVP in Granges-Paccot
(FR), wo die Parolen für die Abstimmungen vom Februar 2016 gefasst, die Unterstützung
für die zweite der beiden CVP-Familieninitiativen noch einmal bekräftigt und die
Abstimmungskampagne für dieses Volksbegehren lanciert wurde. Eröffnet wurde die
Delegiertenversammlung vom Parteipräsidenten Christoph Darbellay, der sich in
Anbetracht der weltweiten Terroranschläge gegen die These wandte, dass die Religion
Wurzel des Übels sei. Atheismus mit demselben Eifer zu predigen, wie dies Salafisten
täten, um Anhänger zu finden, sei genauso falsch. „Terrorismus hat keine Religion!“, so
Darbellay. Ebenfalls zu Wort meldete sich CVP-Bundesrätin Doris Leuthard, die für die
Sanierung des Gotthard-Strassentunnels warb und die scheidende Bundeskanzlerin
Corina Casanova verabschiedete. Auch die abtretenden Stände- und Nationalräte
wurden für ihre Tätigkeit verdankt. 11

PARTEICHRONIK
DATUM: 28.11.2015
MARC BÜHLMANN

1) AB SR, 2015, S. 500 ff.; AB SR, 2015, S. 628 ff.; AZ, BZ, LZ, NZZ, SGT, TA, 18.6.15
2) AB NR, 2015, S. 1319 ff.; AB NR, 2015, S. 1717; AB NR, 2015, S. 1910; AB SR, 2015, S. 1088; AB SR, 2015, S. 791 ff.; AZ, LZ, NZZ,
SGT, TA, 8.9.15; NZZ, 15.9.15; NZZ, TG, 23.9.15
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3) AB NR, 2009, S. 672 ff.; AB SR, 2009, S. 19 ff.; NZZ, 29.4.09
4) AB SR, 2010, S. 1020 f. AB NR, 2010, S. 551 (Mo. Darbellay).
5) Bericht der Geschäftsprüfungskommission der eidgenössischen Räte vom 21. Juni 2010, Datenbearbeitung im
Staatsschutzinformationssystem ISIS. ; Presse vom 1.7. bis 19.7.10; neue Verordnung: NZZ, 19.8.10§
6) AB NR, 2011, S. 531; SoS, 5.11.11
7) Ip. 15.4199; Mo. 16.3719; Blick, NZZ, TA, 20.2.16; So-Bli, 21.2.16; AZ, 26.2.16; NZZ, 8.3.16; NZZ, TA, TG, 11.3.16; SO, 29.5.16;
NZZ, SGT, TA, 11.6.16; Blick, 25.7.16; LZ, 26.7.16; BaZ, 24.8.16; BaZ, TG, WW, 25.8.16; BaZ, 31.8., 9.9.16; BaZ, 1.10.16; LZ, NZZ,
21.12.16; TA, 22.12.16
8) BBl, 2013, S. 6663 ff., 6679 ff.; AB SR, 2013, S. 1035 ff.
9) AB NR, 2014, S. 310 ff.; AB NR, 2014, S. 571; AB SR, 2014, S. 377; BBI, 2014, S. 2879 ff.
10) AB NR, 2005, S. 774 f. und 775 f.; AB SR, 2005, S. 836 ff.; LT und NF, 6.10.05;
11) CVP-Delegiertenversammlung vom 28. November 2015; Lib, NZZ, TG, 30.11.15
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